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§ 22 Aufbewahrung
1 Die Beschlüsse des Regierungsrates werden jahrgangsweise mit einer fortlaufenden 
Nummer versehen und registriert.
2 Die Beschlüsse und weiteren Akten werden von der Staatskanzlei nach Möglichkeit 
elektronisch aufbewahrt, soweit sie nicht an die Verfahrensbeteiligten oder an die 
Departemente zurückgehen.
3 Wenn die Beschlüsse und weiteren Akten nicht mehr benötigt werden, werden sie 
dem Staatsarchiv überwiesen.

§ 23 Protokoll
1 Das Protokoll über die Sitzungen des Regierungsrates enthält die Namen der an-
wesenden und abwesenden Mitglieder des Regierungsrates und des Protokollführers 
sowie die gefassten Beschlüsse.
2 Unter den Geschäften von allgemeiner Bedeutung werden die Ergebnisse, Anord-
nungen und Aufträge summarisch festgehalten.
3 Das Protokoll wird an einer folgenden Sitzung des Regierungsrates aufgelegt und 
genehmigt.

VI. Schlussbestimmungen

§ 24 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Geschäftsordnung für den Regierungsrat vom 7. Januar 1987 wird aufgehoben. 4

§ 25 Veröffentlichung, Inkrafttreten
1 Diese Verordnung wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung auf-
genommen.
2 Sie tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

 Im Namen des Regierungsrates:
 Der Landammann: André Rüegsegger
 Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun

1 SRSZ 143.110.
2 SRSZ 143.110.
3 SRSZ 142.110.
4 GS 17-647.

Jagd- und Wildschutzverordnung (JWV) 

(Änderung vom 28. Mai 2024)

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst:

I. 

Die Jagd- und Wildschutzverordnung vom 13. März 2018 1 wird wie folgt geändert:
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§ 27 Abs. 2 und Abs. 3 (neu)
2 Der Patentinhaber füllt das Formular für die Treiberberechtigung aus. Mit seiner 
Unterschrift bestätigt dieser, dass sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind.
3 Die Treiberberechtigung ist während der Jagd durch den Patentinhaber und den 
Treiber mitzuführen.

§ 27a Abs. 2 Bst. b)

(2 Im Umkreis von 100 Metern von ständig bewohnten Gebäuden ist die Jagd nur 
ausnahmsweise erlaubt:)
b) mit Einwilligung des am Grundstück Berechtigten.

II.  
1 Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung 
aufgenommen.

 Im Namen des Regierungsrates:
 Der Landammann: André Rüegsegger
 Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun

1 SRSZ 761.111.

Genehmigung einer Teilrevision eines Reglements der Gemeinde Schübelbach

Der Regierungsrat hat die Teilrevision des Abwasserreglements der Gemeinde Schü-
belbach gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2023 bzw. 
der Volksabstimmung vom 3. März 2024 genehmigt.

Schwyz, 28. Mai 2024 Im Namen des Regierungsrates
 Der Landammann: André Rüegsegger
 Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun

Jährliche Jagdbetriebsvorschriften – Korrektur

In der Amtsblattausgabe Nr. 22 vom 31. Mai 2024 wurden ab Seite 1313 die jährlichen 
Jagdbetriebsvorschriften veröffentlicht.
In der Tabelle zur Ziffer 2.2.1 auf Seite 1315 wurden falsche Zahlen veröffentlicht. 
Nachfolgend der Text zu Ziffer 2.2.1 mit den korrekten Zahlen.

2.2 Rotwildjagd (Patent I und Ib)
2.2.1 Zielsetzung
  Bei der Rotwildjagd hat die Abschussplanung zum Ziel, den Bestand zu redu-

zieren und das Geschlechterverhältnis sowie die Altersstruktur im Sinne eines 
naturnahen Bestandesaufbaus auszugleichen. 

  Zu diesem Zweck wird im Jagdjahr 2024/2025 eine Rotwildstrecke von min-
destens 554 Tieren mit folgender Streckenzusammensetzung (95 Stiere, 
20 Spiesser, 241 Hirschkühe/Schmaltiere sowie 198 Hirsch- und Wildkälber) 
angestrebt.


